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Rechtsanwältin
Sabrina Greubel

von Hogan Lovells
Quelle: Hogan Lovells

Mietrecht. Benennt ein Mieter aufgrund
einer „echten Nachmietklausel“ einen
Nachmieter, ist das für den Vermieter
bindend. Im Zweifelsfall ist von einer echten
Nachmietklausel auszugehen.

LG Dresden, Urteil vom 7. August 2020,
Az. 3 S 359/19

Eine echte Nachmietklausel
bindet den Vermieter
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DER FALL

Der Vormieter hatte Räume zum Betrieb
einer Arztpraxis angemietet. Nach dem
Mietvertrag ist der Vermieter verpflichtet,
das Mietverhältnis mit einem anderen
Arzt oder Zahnarzt weiterzuführen, falls
der Vormieter vor Ende des Mietverhält-
nisses verstirbt. Ebenso ist der Vormieter
laut Mietvertrag dazu berechtigt, einen
Nachmieter zu bestimmen, sofern er aus
gesundheitlichenoder sonstigenGründen
nicht mehr in der Lage ist, die Praxis wei-

terzuführen. In der Folge schlossen der
Vormieter und ein Nachmieter einen Ver-
trag zur Übernahme des Mietvertrags ab
dem 1. April 2018, und der Vormieter
begab sich in den Ruhestand. Der Vermie-
ter verlangt vom Nachmieter Miet- und
Betriebskostenvorauszahlungen für den
September 2018. Der Nachmieter lehnt
das ab. Seiner Ansicht nach besteht zwi-
schen ihm und dem Vermieter kein Miet-
verhältnis.
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DIE FOLGEN

Der Nachmieter muss die September-
Miete bezahlen. Das LG wertete die miet-
vertragliche Regelung als „echte Nach-
mietklausel“, wonach der Vormieter des-
halb nicht nur berechtigt ist, einen Nach-
mieter vorzuschlagen, sondern der Ver-
mieter an den jeweiligen Nachmieter

gebunden sein soll. Eine etwaige für den
Vollzug des Mieteraustauschs noch erfor-
derliche Zustimmung des Vermieters zum
Eintritt des Nachmieters in den Mietver-
trag durch schlüssiges Handeln, z.B.
durch Mitteilung des Mietkontos durch
den Vermieter, ist ausreichend.
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WAS IST ZU TUN?

Bei der Gestaltung von Nachmietklauseln
ist festzulegen, welche Intention damit
verfolgt wird – und diese muss dann
rechtssicher umgesetzt werden. Unter-
schieden wird zwischen echten Nach-
mietklauseln, aufgrund derer der Vormie-
ter denNachmieter für denVermieter bin-
dend vorschlagen kann, und unechten
Nachmietklauseln, wonach der Vormieter
nur ein Vorschlagsrecht bezüglich des
Nachmieters hat, letztendlich aber der
Vermieter entscheidet, ob er denMietver-
trag mit dem Nachmieter fortsetzt. In bei-
den Fällen steht dem Vermieter das Recht
zu, Informationen über den Nachmieter,
zumBeispiel dessenWohnsitz und dessen

wirtschaftliche Verhältnisse, vomVormie-
ter abzufragen. Ein entsprechendes Aus-
kunftsverlangen wurde vorliegend nicht
als endgültige, sondern als vorüber-
gehende Ablehnung des Vermieters
gewertet, die dem Vertragseintritt des
Nachmieters durch schlüssiges Handeln
nicht entgegenstand. Sofern eine Ausle-
gung der jeweiligen vertraglichen Rege-
lung nicht eindeutig ist, meint das LG,
dass im Zweifel von einer echten Nach-
mietklausel auszugehen ist und der
jeweils vom Vormieter vorgeschlagene
Nachmieter für den Vermieter daher bin-
dend ist. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Dr. Christian Giesecke
von Lenz und Johlen

Bild: Lenz und Johlen

Öffentliches Recht. Bei
Projektentwicklungen auf Grundlage „alter“
Bebauungspläne muss die Einhaltung des
Habitat- und Artenschutzes im Rahmen des
Baugenehmigungsverfahrens nachgewiesen
werden.

VGH Hessen, Beschluss vom 12. Mai 2021,
Az. 3 B 370/21

Habitatschutz ist auch bei altem
Bebauungsplan einzuhalten

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DER FALL

Die Baugenehmigung für ein großes
Logistikzentrum wurde von Naturschutz-
verbänden beklagt. Für den Standort hatte
die Gemeinde schon vor vielen Jahren
einen Bebauungsplan für ein Gewerbege-
biet aufgestellt. Er befindet sich in der
Nähe europäischer Habitatschutzgebiete
für Flora, Fauna und Vögel. Bei der Plan-
aufstellung aber waren die Schutzgebiete

noch nicht festgelegt. Im Bauantragsver-
fahren wurde eine sog. FFH-Vorprüfung
(Fauna-Flora-Habitat) durchgeführt, die
die Verträglichkeit des Projekts mit den
Schutzgebieten prüft und sich auf das ver-
fügbare Datenmaterial stützte. Den Eilan-
trag des Umweltverbands lehnte das VG
ab. Der VGH gibt der Beschwerde statt
und stoppt das Bauvorhaben vorläufig.
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DIE FOLGEN

Der VGHKassel verweist zunächst darauf,
dass trotz der gesetzlichen Vorschrift des
§ 34 Abs. 8 BNatSchG im Baugenehmi-
gungsverfahren die Einhaltung des Habi-
tat- und Artenschutzes nachgewiesen
werden muss. Zwar müssen die Vorgaben
des Habitatschutzes nach dieser Regelung
nicht auf einzelneBauvorhaben angewen-
det werden, wenn für diesen Bereich ein
Bebauungsplan aufgestellt wurde. Der
VGH schränkt die Geltung der Vorschrift
jedoch auf Bebauungspläne ein, die im
Rahmen der Umweltprüfung die Verein-

barkeit mit demHabitat- und Artenschutz
untersucht und ggf. notwendige Festset-
zungen getroffen haben. Im Hinblick auf
die vorgelegten Untersuchungen genügt
dem VGH eine abstrakte Worst-Case-
Bewertung ohne Erfassung des konkreten
Artenvorkommens der Schutzgebiete
nicht. Es sei nicht gewährleistet, dass
sämtliche Auswirkungen des Vorhabens
auf den Habitatschutz berücksichtigt wor-
den seien.Der VGH lehnt dieses Vorgehen
nicht ab, sondern kritisiert die Plausibili-
tät der dazu vorgelegten Unterlagen.
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WAS IST ZU TUN?

Im Geltungsbereich älterer Bebauungs-
pläne ist trotz derGesetzeslage die Verein-
barkeit mit demHabitat- und Artenschutz
sorgfältig zu überprüfen. Die Vorschrift
des § 34 Abs. 8 BNatSchG bietet in diesem
Zusammenhang keine rechtliche Pla-
nungssicherheit. Die erforderlichen Vor-
oder Verträglichkeitsprüfungen müssen
erkennen lassen, dass alle Schutzzwecke
und Erhaltungsziele der Gebiete unter-
sucht wurden. Die Vorgehensweise nach
dem theoretischen Worst-Case-Ansatz,

d.h. unter Annahme des Bestands aller
dort möglichen geschützten Arten, kann
weiterhin im Blick behalten werden, birgt
nach dieser Entscheidung jedoch Risiken.
Sollte die zugrunde gelegte Datenlage
nicht hinreichend und plausibel sein,
kann dies zu einem relevanten Rechtsfeh-
ler führen. Zur Risikominimierung kann
eine Kartierung des Gebiets dienen. Je
nach betroffenen Arten ist ein Zeitraum
von mehreren Monaten bis zu einem Jahr
einzuplanen. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Andreas Gerstmeier

von Dornbach
Quelle: Dornbach

WEG-Recht. Lehnt die
Eigentümerversammlung den Rückbau einer
unzulässigen baulichen Veränderung des
Gemeinschaftseigentums
ab, muss sie die Veränderung nach neuem
WEG-Recht ausdrücklich genehmigen.

LG Frankfurt a. M., Urteil vom 14. Januar 2021,
Az. 2-13 26/20

Wer keinen Rückbau will, muss
die Veränderung genehmigen
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DER FALL

Die Parteien streiten um die Anfechtung
eines abgelehnten Beschlussantrags in
einer Wohnungseigentümerversamm-
lung aus dem Jahr 2018. In der Eigentü-
merversammlung sollte die Beseitigung
einer im Jahr 1977 unzulässig auf dem
GemeinschaftseigentumerstelltenGarage
und eines Gartenhauses, das im Nach-
gang als Anbau zu der Garage errichtet
wurde, beschlossen werden. Der Be-

schluss wurde von der Eigentümerver-
sammlung allerdings mehrheitlich abge-
lehnt. Hiergegen wendete sich die Kläge-
rin, die ihren Miteigentumsanteil 2012
erworben hatte. Zum maßgeblichen Zeit-
punkt der Beschlussfassung wurden
weder die Garage noch das Gartenhaus
tatsächlich im Interesse der Gemeinschaft
genutzt noch gab es insoweit Nutzungs-
regeln.
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DIE FOLGEN

Die Klage hatte Erfolg. Das LG Frankfurt
urteilte, dass die Ablehnung des
Beschlussantrags durch die Eigentümer-
versammlung einer ordnungsgemäßen
Verwaltungwidersprach.Dies ist dannder
Fall, wenn eine Ermessensreduzierung
auf null vorliegt oder aber das Ermessen,
das der Versammlung zusteht, nicht aus-
geübt wurde. Grundgedanke der Anfecht-
barkeit eines Negativbeschlusses ist dabei
gerade, dass ein Wohnungseigentümer
auch durch die Ablehnung in seinem
Recht auf ordnungsgemäße Verwaltung
verletzt sein kann. Das Gericht entschied,
dass die Eigentümer im Rahmen ihrer

Ermessensausübung keine Abwägung
vorgenommenhatten. SohättenAlternati-
ven zum Rückbau in die Abwägungsent-
scheidung einbezogen und entspre-
chende Maßnahmen eingeleitet werden
müssen. Das war nicht der Fall. Vielmehr
blieb unberücksichtigt, dass die Garage
nicht allen Eigentümern zur Verfügung
standundauchdasGartenhausungenutzt
blieb. Nach dem neuen WEG-Recht, das
hier zwar nicht anwendbar ist, kann von
einem Rückbau nur abgesehen werden,
wenn die bauliche Veränderung geneh-
migt wird, hielt das Gericht fest.
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WAS IST ZU TUN?

Eigentümerversammlungen haben bei
ihren Beschlussfassungen stets darauf zu
achten, dass das Recht eines jeden einzel-
nen Wohnungseigentümers auf eine ord-
nungsgemäße Verwaltung gewahrt bleibt.
Im Fall, dass man von einem Rückbau
unzulässiger baulicher Veränderungen
absieht, bedeutet das, dass in die Abwä-
gungsentscheidung zwingend Alternati-

ven zu einem Rückbau, welche die
Gemeinschaftsinteressen wahren, einzu-
beziehen und dann auch tatsächlich
umzusetzen sind. Darüber hinaus wird
mit Blick auf das neue WEG-Recht zwin-
gend sein, dass unzulässige bauliche
Veränderungen, die nicht beseitigt wer-
den sollen, ausdrücklich genehmigt
werden. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Prof. Dr. Heiko Fuchs

von Kapellmann
und Partner

Baurecht. Für Verträge, die im
Geltungsbereich der HOAI 1996/2002
geschlossen wurden, kann ein Architekt ein
Honorar auf Basis der Mindestsätze
einklagen, wenn ein geringeres
Pauschalhonorar vereinbart wurde.

OLG Düsseldorf, Urteil vom 24. Juni 2021,
Az. 5 U 222/20

Gilt die HOAI 1996/2002, haben
Aufstockungsklagen Erfolg
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DER FALL

Im Jahr 2008 und damit im zeitlichen Gel-
tungsbereich der HOAI 1996/2002
schließt ein Tragwerksplaner mit einem
Auftraggeber einen Ingenieurvertrag, der
ein Pauschalhonorar vorsieht. Nach
Abschlagszahlungen imWert von gut 94%
dieser Pauschale macht der Ingenieur im
Jahr 2016 mit seiner Schlussrechnung die
deutlich darüberliegenden Mindestsätze
der damaligenHOAI geltend. Der Auftrag-

geber meint, aufgrund des EuGH-Urteils
vom Juli 2019, wonach die Höchst- und
Mindestsätze der HOAI nicht mit EU-
Recht vereinbar sind (Az. C-377/17; siehe
auch „Das Ende der deutschen Preisbin-
dung“, IZ 28/2019, Seite 1), sei das
verbindliche Preisrecht auch der älteren
HOAI 1996/2002 nichtmehr anzuwenden.
Der Ingenieur könne nur das vereinbarte
Pauschalhonorar verlangen.
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DIE FOLGEN

Ob das verbindliche Preisrecht erst im
Geltungsbereich der HOAI 2021 für nach
dem 31. Dezember 2020 geschlossene
Architekten- und Ingenieurverträge ent-
fallen ist oder zu einem früheren Zeit-
punkt, ist inRechtsprechungundLiteratur
hochumstritten. Der Bundesgerichtshof
hat diese Frage im Mai vergangenen Jah-
res dem EuGH zur Vorabentscheidung
vorgelegt (Az. VII ZR 174/19). Nach den
Schlussanträgen des Generalanwalts in
diesem Verfahren (Az. C-261/20) hat der
Preisrahmen der HOAI mit Ablauf der
Frist zur Umsetzung der Dienstleis-
tungsrichtlinie am 29. Dezember 2009

seine verbindliche Wirkung verloren –
und nicht erst mit dem Urteil des EuGH
vom 4. Juli 2019 oder dem Inkrafttreten
der HOAI 2021 (siehe „Schlechte Aussich-
ten für Aufstockungskläger“, IZ 30/2021,
Seite 9). Die Entscheidung des EuGH steht
allerdings noch aus. Soweit er – wie üblich
– den Schlussanträgen folgt, stellt sich die
Folgefrage, ob dies auch für Verträge gilt,
die vor diesem Stichtag geschlossen wur-
den. Dies verneint das OLG Düsseldorf.
Im Anwendungsbereich der HOAI 1996/
2002 kann daher weiterhin der Mindest-
satz abweichend vom vereinbarten Hono-
rar zugesprochen werden.
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WAS IST ZU TUN?

Die Entscheidung liegt auf der Linie ande-
rer Oberlandesgerichte, überzeugt aber
nicht. Wenn der EuGH dem General-
anwalt folgt, darf ein nationales Gericht
nach dem 29. Dezember 2009 die Verbots-
norm des § 4 Abs. 1 HOAI 1996/2002
und ihre Nachfolger (§ 7 Abs. 1 HOAI
2009/2013) nicht mehr anwenden. Denn
die Richtlinie greift in diesem Fall gerade

nicht in den Vertrag ein, sondern steht
nur der Anwendung eines gesetzlichen
Verbots entgegen. Auftraggeber sollten
daher auch bei Aufstockungsklagen auf
Grundlage der HOAI 1996/2002 darauf
bestehen, dass das Verfahren bis zur
Entscheidung des EuGH ausgesetzt
wird. (redigiert von Anja Hall)

ANZEIGE

Quelle: Kapellmann, Urheber: Jochen Rolfes


